
Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2 Mll&F

1. Beschlussmitteilung
zur 7. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 20.01.2020

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt 1:
Rhein-Lahn-Jugendförderung;
Änderung der Richtlinien des Kreises zur Förderung von Jugend, Familie und 
Sport

Die Mitglieder des Kreisausschusses beschließen einstimmig die Änderung der Kreis
richtlinien und Anhebung der Fördersätze in der der Sitzungsvorlage vom 08.01.2020 
beigefügten Fassung mit folgender Anpassung:
Ziffer 7.: Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen: 10 Euro
Ziffer 7.1.: Lehrgänge/Seminare/Werkwochen: 10 Euro
Die Kreisrichtlinien treten rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.

2. An: Abt. 5/50

und: Abt. 9

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.

Frank Puchtier 
Land rat

Timm Jörnhs 
Kreisoberinspektor



Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2

1. Beschlussmitteilung
zur 7. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 20.01.2020

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt 2:
Auftragsvergabe zur Beschaffung von Microsoft Office Lizenzen

Die Mitglieder des Kreisausschusses stimmen der Auftragsvergabe zur Beschaffung 
von 295 Lizenzen Microsoft Office 2016 Standard über die Cancom GmbH, Fugger
straße 1 d, 04158 Leipzig gemäß Angebot vom 12.12.2019, im Rahmen des Enterprise 
Agreements mit der Firma Microsoft, mehrheitlich bei einer Stimmenthaltung zu.
Die Beschaffungskosten inkl. Software Assurance (SA) liegen bei 106.304,96 Euro.

2. An: ZA/02

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.

Ausgefertigt

Timm Jörnhs 
Kreisoberinspektor



Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2

I. Beschlussmitteilung 
zur 7. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 20.01.2020

II. Nichtöffentliche Sitzung

Punkt 1:
Brand- und Katastrophenschutz

Die Mitglieder des Kreisausschusses beauftragen die Verwaltung mehrheitlich bei einer 
Stimmenthaltung, die notwendige Beschaffung der kreiseigenen Katastrophenschutz
fahrzeuge in den Jahren 2021-2024 vorzubereiten. Der Kreis beteiligt sich im Rahmen 
der interkommunalen Zusammenarbeit bei der für den Katastrophenschutz des Kreises 
notwendigen Beschaffung von Mehrzweckfahrzeugen 2 und 3 mit maximal 10% der 
vom Land anerkannten förderfähigen Kosten.

2. An: ZA/BKS

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.


